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§ 7 AVV Betriebsbedingungen
 AVV - Abfallverbrennungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

1 100 °C sinkt. Der Brenner muss auch bei An- und Abfahrvorgängen der Anlage eingesetzt sein, um zu gewährleisten,

dass die Mindesttemperatur gemäß Abs. 2 zu jedem Zeitpunkt dieser Betriebsvorgänge, solange sich unverbrannter

Abfall im Brennraum be ndet, aufrechterhalten bleibt. Während der An- und Abfahrvorgänge und wenn die

Temperatur des Verbrennungsgases unter die Mindesttemperatur gemäß Abs. 2 absinkt, muss der Brenner mit

Brennsto en befeuert werden, die keine höheren Emissionen verursachen können, als bei der Verbrennung von

Heizöl extra leicht oder Erd- bzw. Flüssiggas entstehen.

1. (4) Mitverbrennungsanlagen müssen so ausgelegt und ausgerüstet sein und so betrieben werden, dass die

Temperatur des entstehenden Verbrennungsgases kontrolliert, gleichmäßig und selbst unter den ungünstigsten

Bedingungen zwei Sekunden lang auf 850 °C erhöht wird. Wenn gefährliche Abfälle mit einem Gehalt von mehr

als einem Gewichtsprozent an halogenierten organischen Stoffen, berechnet als Chloride, mitverbrannt werden,

muss die Temperatur für mindestens zwei Sekunden auf 1 100 °C erhöht werden.
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